
Amtliche Bekanntmachung 
der Gemeinde St. Michaelisdonn 

 

1. Änderung des vorhabenbezogenen B-Planes 35 der Gemeinde St. 
Michaelisdonn für das „Sondergebiet Wohnmobilcampingplatz südlich des 
Sportflugplatzes Hopen“ 

- Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB im Rahmen einer öffentlichen Versammlung 

 

Die Gemeinde St. Michaelisdonn beabsichtigt, die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
35 „Sondergebiet Wohnmobilcampingplatz südlich des Sportflugplatzes Hopen“ 
der Gemeinde St. Michaelisdonn aufzustellen.  
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung öffentlich zu unterrichten. Ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 
zu geben.  
Die Gemeinde St. Michaelisdonn lädt daher alle an der Bauleitplanung Interessierten, 
nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche, zu einer öffentlichen 
Versammlung am 
 

Montag, den 26. Oktober 2020, um 18:00 Uhr,  
in den Sitzungssaal (2. Stock)  

der Amtsverwaltung in St. Michaelisdonn, Am Rathaus 8, 
ein. 

Die Zahl der Besucher wird auf 10 Personen begrenzt. *  

 
Im Rahmen dieser Versammlung wird nach Darlegung der allgemeinen Ziele und 
Zwecke sowie der voraussichtlichen Auswirkungen der Planung jedermann 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Erste Planunterlagen können bei 
dieser Versammlung und auch jetzt schon im Internet – www.amt-burg-st-
michaelisdonn.de / Bürgerservice & Politik / Bauleitplanung / St. Michaelisdonn / 
aktuelle Planverfahren eingesehen werden.  
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass diese Beteiligung der Öffentlichkeit nur 
einmal durchgeführt wird. Hieran schließt sich dann das öffentliche 
Auslegungsverfahren an, in dem ebenfalls Anregungen von jedermann vorgebracht 
werden können. 
 
St. Michaelisdonn, den 13.10.2020    Gemeinde St. Michaelisdonn 

Volker Nielsen 
          Bürgermeister  
 
Diese Bekanntmachung ist am 15.10.2020 in der Zeitung "Dithmarscher Kurier" veröffentlicht 
worden.  
 
Burg, den 15.10.2020                                 Amt 
             Burg - St. Michaelisdonn 
                                                                                           - Der Amtsvorsteher - 
                                                                                                         I.A.   Stammer  

http://www.amt-burg-st-michaelisdonn.de/
http://www.amt-burg-st-michaelisdonn.de/


 
* 

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird diese Sitzung unter besonderen 

Vorkehrungen durchgeführt. Seien Sie sich sicher, dass alle erforderlichen 
Sicherheitsvorkehrungen inkl. der Vorgaben zur Einhaltung der Abstände 
vorbereitend getroffen werden – wir sind hierbei aber auch auf Ihre Unterstützung 
angewiesen!  
Auf folgende Maßnahmen möchte ich hier noch gezielt hinweisen:  
 
1. Bleiben Sie bei Krankheits- oder Erkältungssymptomen lieber zu Hause.  
 
2. Vermeiden Sie Berührungen (Händeschütteln, Umarmungen und dergleichen).  
 
3. Halten Sie bitte unbedingt den geforderten Mindestabstand von mindestens 1,5 m 
zu Personen in Ihrer Umgebung ein.  
 
4. Beachten Sie die Händehygiene beim Betreten des Gebäudes (Desinfektionsmittel 
wird im Eingangsbereich bereitstehen).  

 
5. Die Anzahl der teilnehmenden Zuhörer/-innen, Gäste, Pressevertreter/-innen wird 
insgesamt auf maximal 10 Personen festgelegt.  
 
6. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist nicht verpflichtend, wird aber dennoch 
angeraten.  


